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	SA90
	Meldeformular für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus einem 
EU/EFTA-Mitgliedstaat mit Stellenantritt bei einem Schweizer Arbeitgeber 
bei einer Anstellungsdauer bis 90 Arbeitstage / 3 Monate pro Jahr

	· Das Meldeverfahren gilt für Staatsangehörige von Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Grossbritannien, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Niederlande, Norwegen, Oesterreich, Polen, Portugal, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Zypern

· Für Staatsangehörige aus Bulgarien, Rumänien gibt es kein Meldeverfahren. Sie benötigen ab dem ersten Tag eine Bewilligung (Formular SA91).


Folgende Hinweise sind zu beachten

· Das Meldeformular ist beim KIGA Baselland einzureichen.
· Der Personalverleih aus dem Ausland ist nicht zulässig (Art. 12/2 AVG).
· Neben der Art der auszuführenden Arbeit muss der Beruf und die Funktion der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vermerkt werden.

Angaben zum Schweizer Arbeitgeber
	Arbeitgeber
	

	
	

	Wirtschaftszweig
	

	Strasse / Hausnummer
	

	PLZ/Ort
	

	verantwortliche Person
	

	Telefon
	
	Fax
	

	E-Mail-Adresse
	


Arbeitsbeginn und Einsatzort
	Arbeitsbeginn/Arbeitsende
	von
	
	bis
	
	
	von
	
	bis
	

	
	von
	
	bis
	
	
	von
	
	bis
	

	
	von
	
	bis
	
	
	von
	
	bis
	


und/oder

	einzelne Arbeitstage
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	Einsatzort (PLZ / Ort)*
	


	Adresse (Name, Strasse, Nr.)
	



* sofern abweichend von den Angaben zum Schweizer Arbeitgeber
Angaben zur Arbeitnehmerin oder zum Arbeitnehmer
Werden mehrere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit Stellenantritt beim gleichen Schweizer Arbeitgeber gemeldet, ist für diese Mitarbeiter das Zusatzformular (SA90ZU) für Arbeitnehmerinnen und Arbeinehmer mit Stellenantritt bei einem Schweizer Arbeitgeber auszufüllen.

	Name gemäss Pass oder ID
	

	
	

	Vorname gem. Pass oder ID
	

	Geburtsdatum
	
	( männlich
	( weiblich

	Staatsangehörigkeit
	

	Art der auszuführenden Arbeit
	

	ausgeübter Beruf
	

	Funktion
	


Bestätigung der Arbeitsmeldung

Auf Verlangen stellen die zuständigen Behörden für jede Arbeitnehmerin/jeden Arbeitnehmer eine Meldebestätigung aus. Die Meldebestätigung ist kostenpflichtig. Die Gebühr beträgt Fr. 25.--. Die Meldebestätigung wird bei längerfristigen Aufenthalten empfohlen. Damit kann den Kontrollbehörden der Nachweis der Meldung sofort erbracht und unnötiger Aufwand vermieden werden.

Separate schriftliche Bestätigung erwünscht:  ( Ja       ( Nein

Bestätigung des Arbeitgebers
Der unterzeichnende Arbeitgeber bestätigt, dass er die gemeldeten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer über die Einreichung dieses Formulars informiert hat.

	Bemerkungen




	Ort/Datum
	
Stempel / Unterschrift


	Adresse der zuständigen Behörde:
	KIGA Baselland, Bahnhofstrasse 32, CH-4133 Pratteln

Tel. 0041-61-552 77 77, Fax. 0041-61-552 78 00
E-Mail: 
arbeitsbewilligungen@bl.ch

Online-Anträge:
www.bfm.admin.ch 
oder
www.auslaenderbewilligungen.bl.ch
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